
Heizölanlagen - Anforderungen an Errichtung und Betrieb

Anforderungen an den Umgang mit Heizöl (EL)
Wassergefährdende Stoffe sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in
einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit
herbeizuführen. Zu diesen Stoffen gehören unter anderem Heizöl.

An die Errichtung und den Betrieb von Heizölverbraucheranlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen werden gemäß der §§ 62 und 63 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Anforderungen gestellt, die den
Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen gewährleisten sollen.

Die Anforderungen an Heizölverbraucheranlagen zum Umgang mit den wassergefährdenden Stoffen
werden über den § 39 AwSV geregelt und sind nach ihrem Gefährdungspotenzial einzustufen. Die
Einstufung von Heizölverbraucheranlagen in die Wassergefährdungsklasse 2 (WGK 2) erfolgt über die
Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Welche Heizölverbraucheranlagen sind anzeigepflichtig?

Oberirdische Heizölverbraucheranlagen mit einem Heizöltankvolumen von mehr als 1 m³ (1.000 l)
unterliegen der Anzeigepflicht*.

Unterirdische Heizölverbraucheranlagen (Heizöltank ist unterirdisch verbaut) sind grundsätzlich
anzeigepflichtig*.

* Die Anzeigepflicht richtet sich nach ( § 40 AwSV).

Welche Arbeiten an Heizölverbraucheranlagen sind anzeigepflichtig

Wer eine prüfpflichtige Heizölverbraucheranlage nach § 46 Abs. 2 oder Abs. 3 AwSV

errichten

wesentlich ändern

stilllegen

oder Maßnahmen ergreifen

will, die zu einer Änderung der Gefährdungsstufe nach § 39 Abs. 1 AwSV führen kann, hat dies der
zuständigen Wasserbehörde mindestens sechs Wochen im Voraus schriftlich anzuzeigen.

Hinweis:Die Anzeigepflicht gilt nicht, wenn die Anlage Bestandteil eines anderen
Genehmigungsverfahrens ist (z.B. Bundes-Immissionsschutzgesetz oder einer Baugenehmigung). In diesem
Fall wird die untere Wasserbehörde in dem Genehmigungsverfahren beteiligt.

Welche Unterlagen sind für die Antragsbearbeitung erforderlich?

ausgefüllter Anzeigenvordruck
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Lageplan / Skizze vom Standort der Anlage

gültiger Fachbetriebsnachweis des ausführenden Fachbetriebes

in Einzelfällen können noch weitere Antragsunterlagen erforderlich sein

Hinweis zur Bearbeitungsdauer:Mit dem Vorhaben kann sechs Wochen nach erfolgter Anzeige
begonnen werden, sofern seitens der zuständigen Wasserbehörde keine anderweitige Anordnung oder
Untersagung erfolgt.

Was muss ich bei der Stilllegung einer Heizölverbraucheranlage beachten?
Wird eine Heizölverbraucheranlage stillgelegt, muss gemäß § 46 Abs. 2 AwSV i.V.m. Anlage 5 AwSV bzw. §
46 Abs. 3 AwSV i.V.m. Anlage 6 AwSV bei der Stilllegung (beim Ausbau der Anlage) eine Prüfung durch eine
Sachverständigenorganisation erfolgen für Anlagen:

Außerhalb von Schutzgebieten / Überschwemmungsgebieten (Anlage 5 AwSV):

bei unterirdischen Anlagen -> alle

bei oberirdischen Anlagen -> ab 10 m³

Innerhalb von Schutzgebieten / Überschwemmungsgebieten (Anlage 6 AwSV):

bei unterirdischen Anlagen -> alle

bei oberirdischen Anlagen -> ab 1 m³

Besteht eine Fachbetriebspflicht für Heizölverbraucheranlagen?
Es besteht eine Fachbetriebspflicht gemäß § 45 Abs. 1 AwSV für Heizölverbraucheranlagen. Folgende
Heizölverbraucheranlagen einschließlich der zu ihnen gehörenden Anlagenteile dürfen nur von
Fachbetrieben nach § 62 AwSV errichtet, von innen gereinigt, instandgesetzt und stillgelegt werden:

unterirdische Anlagen,

oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden Stoffen der Gefährdungsstufen C
und D, (ab 10 m³)

oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden Stoffen der Gefährdungsstufe B
innerhalb von Wasserschutzgebieten, (ab 1m³)

Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungsstufen B, C und D, (ab 1m³)

Gemäß § 2 Abs. 11 AwSV sind „Heizölverbraucheranlagen“ Lageranlagen und im Bereich der gewerblichen
Wirtschaft und öffentlicher Einrichtungen auch Verwendungsanlagen,

 die dem Beheizen oder Kühlen von Wohnräumen, Geschäfts- und sonstigen Arbeitsräumen oder dem1.
Erwärmen von Wasser dienen,

 deren Jahresverbrauch an Heizöl leicht (Heizöl EL) nach DIN 51603-1, Ausgabe August 2008, die bei der2.
Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert
niedergelegt ist, an anderen leichten Heizölen mit gleichwertiger Qualität, an flüssigen Triglyceriden
oder an flüssigen Fettsäuremethylestern 100 Kubikmeter nicht übersteigt und

 deren Behälter jährlich höchstens viermal befüllt werden.3.

Notstromanlagen stehen Heizölverbraucheranlagen gleich!

Das heißt:

bei privaten Heizölanlagenbetreibern der Gefährdungsstufen B, C und D besteht die Fachbetriebspflicht
nur für die Tankanlage bis zur Absperrarmatur zum Brenner, sofern die Anlage nicht im
Wasserschutzgebiet liegt.



liegt die Heizölanlage im Wasserschutzgebiet unterliegt die komplette Heizölverbraucheranlage der
Fachbetriebspflicht.

wird die Heizölverbraucheranlage im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder im öffentlichen
Einrichtungen betrieben unterliegt die komplette Heizölverbraucheranlage der Fachbetriebspflicht.

Gibt es Prüfzeitpunkte und Intervalle für meine Heizölverbraucheranlage?
Gemäß § 46 AwSV sind die Prüfzeitpunkte und Intervalle abhängig vom Standort der Anlage.

In der Anlage 5 zur AwSV ist die Prüfpflicht außerhalb von Schutzgebieten (Wasserschutz- und
Überschwemmungsgebiete) geregelt.*

In der Anlage 6 zur AwSV sind die Schutzgebiete und die festgesetzten oder vorläufig gesicherten
Überschwemmungsgebiete geregelt.*

* Da die Prüfpflicht neben dem Anlagenstandort auch vom vor Ort gelagerten Heizölvolumen abhängig ist,
kann es keine allgemeingültige Regelung geben. Vielmehr kann im Einzelfall über die tabellarische
Auflistung der Anlage 5 und Anlage 6 eine etwaige Prüfpflicht ermittelt werden.

Was muss bei festgestellten Mängeln während der Sachverständigenprüfung beachtet werden?

Bei geringen Mängeln:Werden bei Prüfungen durch einen Sachverständigen gemäß § 46 AwSV
geringfügige Mängel festgestellt, hat der Betreiber diese Mängel innerhalb von sechs Monaten durch einen
Fachbetrieb nach § 62 AwSV zu beseitigen.

Den Nachweis über die erfolgte Mängelbehebung durch einen Fachbetrieb ist der zuständigen
unteren Wasserbehörde innerhalb der Frist vorzulegen!

Erhebliche und gefährliche Mängel: Unverzüglich sind dagegen erhebliche und gefährliche Mängel zu
beseitigen.

Wurde ein erheblicher oder ein gefährlicher Mangel gemäß § 46 Abs. 5 AwSV festgestellt, haben die
Betreiber nach der Beseitigung des Mangels die Anlage erneut von einer Sachverständigenorganisation
überprüfen zu lassen!

Bei einem festgestellten gefährlichen Mangel im Sinne von § 47 Abs. 2 Nr. 4 AwSV hat der Betreiber, die
Anlage unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und, soweit dies nach Feststellung des Sachverständigen
erforderlich ist, zu entleeren. Die Anlage darf erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn der
zuständigen Behörde eine Bestätigung des Sachverständigen über die erfolgreiche Beseitigung der
festgestellten Mängel vorliegt.

Was muss ich tun, wenn wassergefährdende Stoffe austreten?

Es besteht gemäß § 21 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) eine Anzeige- und
Meldepflicht beim Austreten wassergefährdender Stoffe.

Sind wassergefährdende Stoffe aus ortsfesten oder beweglichen Behältern, sonstigen Anlagen oder aus
Wasser-, Land- oder Luftfahrzeugen in ein Gewässer oder eine Entwässerungsleitung gelangt oder drohen
sie dorthin zu gelangen, so sind der Eigentümer oder Besitzer der Anlage oder des Fahrzeuges, der
Eigentümer oder Besitzer des wassergefährdenden Stoffes sowie derjenige, der die Anlage betreibt,
unterhält oder überwacht oder das Fahrzeug führt, verpflichtet, unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, um eine schädliche Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige
Veränderung seiner Eigenschaften zu verhindern bzw. unverzüglich zu beseitigen.

Das Austreten wassergefährdender Stoffe ist unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle, der Feuerwehr
oder der Wasserbehörde zu melden, wenn eine Verunreinigung oder Gefährdung eines Gewässers oder das
Eindringen in die Kanalisation nicht auszuschließen ist. Die Verpflichtung zur Meldung besteht auch bei
einem begründeten Verdacht, dass wassergefährdende Stoffe mit den in Satz 1 genannten Folgen
ausgetreten sind oder auszutreten drohen.

Meldepflichtig ist neben den o. g. bezeichneten Personen auch derjenige, der die Anlage oder das Fahrzeug
befüllt oder entleert, instand setzt, reinigt oder prüft sowie derjenige, der das Austreten

https://www.gesetze-im-internet.de/awsv/anlage_5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/awsv/anlage_6.html


wassergefährdender Stoffe verursacht hat.
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Hinweis
Gemäß § 19 Abs. 3 TTDSG ( Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) weist der Landkreis
Havelland darauf hin, dass die Internetseite des Landkreises verlassen und eine externe Internetseite
geöffnet wird, sobald ein Link mit einer weißen Birne gekennzeichnet ist.

Vorschriften & Merkblätter
Wasserhaushaltsgesetz
Brandenburgisches Wassergesetz
Anlagenverordnung

______________________________________

Anzeigeformular
Liste Sachverständige
Link Sachverständige

Ansprechpartner/In
Frau MeyerFrau Meyer
03321/403-5443
03321/403-5460
E-Mail schreiben
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